
sollen voraussichtlich zum 1.1.2007 geändert
werden. Rechtsanwalt Dr. Manfred Andreas 
analysiert den Referentenentwurf des Ver-
tragsarztänderungsgesetzes, der bürokrati-
sche Hemmnisse für Vertragsärzte und MVZs
abbauen soll. Im GOÄ-Bereich sieht der Koa-
litionsvertrag die Einführung eines Stan-
dardtarifs für Beihilfeberechtigte vor.
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